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 Synopse Bereitschaftspflege-Finanz-Richtlinie und Fachrichtlinie-Bereitschaftspflege Landkreis Vorpommern Rügen 
 

Fachrichtlinie Bereitschaftspflege ab 1.1.2024 
Bereitschaftspflege-Finanz-Richt-
linie ab 1.1.2024 

Bereitschaftspflege-Finanz-Richtlinie 
– bisherige Fassung  
(Dynamisierung 1.1.2023) 

Kosten der  
Veränderung 

Die nachfolgenden Regelungen gelten für die fachliche Aus-
gestaltung der Bereitschaftspflege im Sinne des § 42 SGB 
VIII, § 42 a SGB VIII und des § 27 Abs. 2 des Sozialgesetzbu-
ches Achtes Buch SGB VIII, zuletzt geändert am 21.Dezem-
ber 2022 (BGBI. IS. 2824) unter Berücksichtigung der Einfüh-
rung des Gesetzes zur Stärkung der Kinder und Jugendlichen 
(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – BGBI Nr. 29 vom 09. 
Juni 2021) 

 

   

1. Rechtsgrundlagen 
 

Die Unterbringung und Betreuung von Kindern in einer Be-
reitschaftspflegestelle erfolgt gemäß § 42 SGB VIII, § 42 a 
SGB VIII im Rahmen von Inobhutnahmen bzw. bei plötzlich 
erforderlich werdender, nicht planbarer Betreuung und Ver-
sorgung von Kindern in Notsituationen gemäß § 27 Abs. 2 
SGB VIII.  

Hierbei handelt es sich um eine vorläufige Unterbringung im 
Fall einer Krise. Sie dient der Gefahrenabwehr und der Si-
cherstellung des Kindeswohls durch Fremdplatzierung. Die 
Entscheidung darüber wird in Ausübung des staatlichen 
Wächteramtes durch Mitarbeiter*Innen des Fachdienstes So-
zialpädagogischer Dienst des Landeskreises Vorpommern - 
Rügen getroffen. Der Fachdienst Sozialpädagogischer Dienst 
ist im Rahmen einer Inobhutnahme berechtigt, alle Rechts-
handlungen vorzunehmen, welche für das Kindeswohl not-
wendig sind. Der mutmaßliche Wille der/des Personensorge-
berechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. Wird 
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der Inobhutnahme durch die/den Personensorgeberechtig-
ten widersprochen, ist unverzüglich eine Entscheidung des 
Familiengerichtes herbeizuführen. 

Die kurzfristige Aufnahme kann in folgenden Situationen er-
folgen: 

- zur Inobhutnahme von Kindern bei Vernachlässigung und 
zu deren Schutz; auch in Fällen, in denen das Kind um 
Obhut bittet,   

                                                                                                      

- zur Gewährleistung einer Fremdunterbringung von Kin-
dern außerhalb der Herkunftsfamilie bei familiären Kri-
sen und Notlagen bzw. Notsituationen, wegen Krankheit 
des/der Personensorgeberechtigten, wenn eine Versor-
gung und Betreuung im elterlichen Haushalt nicht ge-
währleistet werden kann, 

 

- zur Unterbringung bei unklaren Perspektiven von Kin-
dern bei Tod, Unfall, Krankheit, Rehaaufenthalt u.a. 
des/der Sorgeberechtigten, 

 

- bei Krisensituationen, welche einen Verbleib in der Her-
kunftsfamilie nicht zulassen, 

 

- wenn ein ausländisches Kind unbegleitet nach Deutsch-
land kommt und sich weder Personensorge- noch Erzie-
hungsberechtigte in Deutschland aufhalten. 

 

2. Geltungsbereich 
 

1. Geltungsbereich 1. Geltungsbereich  
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Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten sowohl für Per-
sonen, welche die Absicht haben, eine Bereitschaftspflege-
stelle in ihrer Häuslichkeit zu eröffnen, als auch für Perso-
nen, welche bereits als Bereitschaftspflegestelle im Land-
kreis Vorpommern - Rügen tätig sind.  

Sie regelt im Einzelnen das Verfahren zur Erlaubnisertei-
lung für die Einrichtung einer Bereitschaftspflegestelle, 
die Ablehnung oder den Widerruf der Erlaubniserteilung 
und die fachliche Beratung und Begleitung durch den Fach-
dienst Sozialpädagogischer Dienst des Landkreises Vorpom-
mern – Rügen. 

Diese Richtlinie gilt vorrangig für die Unterbringung und 
Betreuung von Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebens-
jahres, sofern eine dringende Gefahr für das Wohl des Kin-
des/der Kinder vorliegt, welche eine Inobhutnahme erfor-
derlich macht oder wenn eine nicht anders abwendbare fa-
miliäre Notsituation vorliegt. Sie gilt auch für Fälle, in de-
nen Kinder selbst um Inobhutnahme bitten. 

Der Aufenthalt des Kindes/ der Kinder und die damit ver-
bundene Hilfe in der Bereitschaftspflegestelle soll so kurz 
wie möglich sein und nur so lange, wie erforderlich dau-
ern. Die Unterbringung soll einen Zeitraum von drei Mona-
ten nicht überschreiten. Es ist zu vermeiden, dass das 
Kind/ die Kinder zu der/ zu den Bereitschaftspflegeper-
son(en) eine enge Bindung eingehen, um den Prozess der 
Perspektivklärung und damit der Ablösung nicht weiter zu 
erschweren. 

Die maximale jährliche Belegungsdauer der Bereitschafts-
pflegestelle soll 240 Tage im Kalenderjahr nicht über-
schreiten. Geplanter Urlaub und andere belegungsfreie 

 

1.1 Das Jugendamt ist berech-
tigt und verpflichtet, ein 
Kind oder einen Jugendli-
chen in seine Obhut zu neh-
men. Die Inobhutnahme um-
fasst die Befugnis, ein Kind 
oder einen Jugendlichen bei 
einer geeigneten Person, in 
einer geeigneten Einrichtung 
oder in einer sonstigen 
Wohnform vorläufig unterzu-
bringen. 

1.2. Stellt ein personensorgebe-
rechtigter Elternteil einen 
Antrag auf Hilfe und fällt 
dieser Elternteil oder der El-
ternteil, der die überwie-
gende Betreuung des Kindes 
übernommen hat, für die 
Wahrnehmung dieser Auf-
gabe aus gesundheitlichen 
Gründen oder anderen zwin-
genden Gründen aus oder 
fällt ein alleinerziehender 
Elternteil oder fallen beide 
Elternteile aus gesundheitli-
chen oder anderen zwingen-
den Gründen aus, kann der 
Fachdienst Jugend darüber 
entscheiden, dass das Kind 

 

1.1 Das Jugendamt ist berechtigt 
und verpflichtet, ein Kind oder einen 
Jugendlichen in seine Obhut zu neh-
men. Die Inobhutnahme umfasst die 
Befugnis, ein Kind oder einen Jugend-
lichen bei einer geeigneten Person, in 
einer geeigneten Einrichtung oder in 
einer sonstigen Wohnform vorläufig 
unterzubringen. 

1.2 Stellt ein personensorgeberech-
tigter Elternteil einen Antrag auf Hilfe 
und fällt dieser Elternteil oder der El-
ternteil, der die überwiegende Betreu-
ung des Kindes übernommen hat, für 
die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus 
gesundheitlichen Gründen oder ande-
ren zwingenden Gründen aus oder fällt 
ein alleinerziehender Elternteil oder 
fallen beide Elternteile aus gesund-
heitlichen oder anderen zwingenden 
Gründen aus, kann der Fachdienst Ju-
gend darüber entscheiden, dass das 
Kind versorgt und betreut wird, so-
lange es für sein Wohl erforderlich ist. 

1.3 Diese Richtlinie gilt vorrangig 
für Kinder bis zur Vollendung des 12. 
Lebensjahres, die um Obhut bitten; 
eine dringende Gefahr für das Wohl 
des Kindes die Inobhutnahme 
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Zeiten sind mit dem Fachdienst Sozialpädagogischer Dienst 
rechtzeitig im Voraus abzustimmen. 

Die weiteren Zuständigkeitsregelungen nach SGB VIII gel-
ten entsprechend. 

Die Besonderheit einer Bereitschaftspflege liegt darin, 
dass sie Teil des professionellen Jugendhilfesystems ist, 
die Leistung selbst aber im eigenen familiären Umfeld, 
d.h. im privaten Raum erbracht wird. Dabei stellen die als 
Bereitschaftspflege tätigen Personen, neben ihrem priva-
ten Wohnbereich, ihre familiären und sozialen Bindungen 
und Beziehungen, ihre Fähigkeiten, Gewohnheiten und In-
teressen zur Verfügung. 

 

versorgt und betreut wird, 
solange es für sein Wohl er-
forderlich ist. 

1.3. Diese Richtlinie gilt vorran-
gig für Kinder bis zur Vollen-
dung des 12. Lebensjahres, 
die um Obhut bitten; eine 
dringende Gefahr für das 
Wohl des Kindes die Inob-
hutnahme erforderlich 
macht und die Personensor-
geberechtigten nicht wider-
sprechen oder eine familien-
gerichtliche Entscheidung 
nicht rechtzeitig eingeholt 
werden kann; ein ausländi-
sches Kind unbegleitet nach 
Deutschland kommt und sich 
weder Personensorge- noch 
Erziehungsberechtigte im In-
land aufhalten; zur Gewähr-
leistung einer Fremdunter-
bringung von Kindern außer-
halb des elterlichen Haus-
haltes bei familiären Notla-
gen bzw. Notsituationen we-
gen Krankheit des/der Per-
sonensorgeberechtigen, 
wenn eine Versorgung und 
Betreuung des Kindes im 

erforderlich macht und die Personen-
sorgeberechtigten nicht widerspre-
chen oder eine familiengerichtliche 
Entscheidung nicht rechtzeitig einge-
holt werden kann; ein ausländisches 
Kind unbegleitet nach Deutschland 
kommt und sich weder Personensorge- 
noch Erziehungsberechtigte im Inland 
aufhalten; zur Gewährleistung einer 
Fremdunterbringung von Kindern au-
ßerhalb des elterlichen Haushaltes bei 
familiären Notlagen bzw. Notsituatio-
nen wegen Krankheit des/der Perso-
nensorgeberechtigen, wenn eine Ver-
sorgung und Betreuung des Kindes im 
elterlichen Haushalt nicht geleistet 
werden kann. 

1.4 Ein gültiger Bereitschaftspfle-
gevertrag zwischen der Bereitschafts-
pflegeperson und dem Landkreis Vor-
pommern-Rügen ist maßgebend. 
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elterlichen Haushalt nicht 
geleistet werden kann. 

1.4. Ein gültiger Bereitschafts-
pflegevertrag zwischen der 
Bereitschaftspflegeperson 
und dem Landkreis Vorpom-
mern-Rügen ist maßgebend. 

 

3. Verfahren zur Erlaubniserteilung für die Bereitschafts-
pflege 

 

In einer Bereitschaftspflegestelle können Fremdunterbrin-
gungen in einer Familie, in einer Lebensgemeinschaft oder 
bei einer Einzelperson durchgeführt werden, wenn das Kin-
deswohl in der Herkunftsfamilie gefährdet oder durch an-
dere Ereignisse, die Betreuung des Kindes/ der Kinder in-
nerhalb der Herkunftsfamilie kurzfristig nicht möglich ist. 
Für die Erlaubniserteilung ist der Landkreis Vorpommern - 
Rügen gemäß § 87 (a) SGB VIII als örtlicher Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe zuständig. Der Landkreis Vorpom-
mern - Rügen, Fachdienst Sozialpädagogischer Dienst, stellt 
im Erlaubnisverfahren die persönliche Eignung der Bereit-
schaftspflegeperson(en) im Sinne des § 72 Abs.1 SGB VIII 
und des § 72a SGB VIII fest. 

Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn nachstehende Vorausset-
zungen erfüllt sind: 

- Die räumlichen Voraussetzungen und Kapazitäten für 
die Aufnahme eines Kindes müssen durch ein separates 
Zimmer gegeben sein. Je nach Alter und 

2. Gegenstand 

 

Durch diese Richtlinie soll Folgen-

des geregelt werden: 

 

1. eine Bereitschaftspauschale, 
 
2. die Bemessung des täglichen 

Bereitschaftspflegegeldes bei 
Inanspruchnahme, 

 
3. die Beiträge zur Unfallversiche-

rung und Altersvorsorge der Be-
reitschaftspflegeperson, 

 
4. einmalige Beihilfen/ Kranken-

hilfe. 
 

2. Gegenstand 

 

Durch diese Richtlinie soll Folgendes 
geregelt werden: 

 

1.eine Bereitschaftspauschale, 

 

2.die Bemessung des täglichen Bereit-
schaftspflegegeldes bei Inanspruch-
nahme, 

 

3.die Beiträge zur Unfallversicherung 
und Altersvorsorge der Bereitschafts-
pflegeperson, 

 

4.einmalige Beihilfen/ Krankenhilfe. 

 



Anlage 3 zur BV/3/0538           

Seite 6 von 24 

Fachrichtlinie Bereitschaftspflege ab 1.1.2024 
Bereitschaftspflege-Finanz-Richt-
linie ab 1.1.2024 

Bereitschaftspflege-Finanz-Richtlinie 
– bisherige Fassung  
(Dynamisierung 1.1.2023) 

Kosten der  
Veränderung 

Entwicklungsstand des Kindes müssen Rückzugsmöglich-
keiten vorhanden sein. 

- Sicherstellung der Einhaltung des Rauchverbotes für 
alle für die/das Bereitschaftspflegekind(er) genutzten 
Räumlichkeiten 

- Die Erreichbarkeit der Pflegestelle ist außerhalb von 
urlaubs– und krankheitsbedingter Abwesenheit Tag und 
Nacht an 240 Kalendertagen sichergestellt. Dafür ist es 
notwendig, dass eine Pflegeperson im Haushalt als 
ständiger Ansprechpartner für den Fachdienst Sozialpä-
dagogischer Dienst zur Verfügung steht und die Auf-
nahme eines Kindes oder mehrerer Kinder realisiert 
werden kann. 

- Der/die Bewerber(in) leben in gesicherten wirtschaftli-
chen Verhältnissen. 

- Der/die Bewerber(in) sollten unabhängig vom Lebensal-
ter physisch und psychisch besonders belastbar sein.  

- Das erweiterte Führungszeugnis gemäß § 30a BZRG der 
Bewerber und der im Haushalt lebenden Angehörigen 
ab 16 Jahren enthält keinen Eintrag. Die Notwendigkeit 
der Vorlage eines aktuellen erweiterten Führungszeug-
nisses im Abstand von drei Jahren wird akzeptiert. 

- Der/ die Bewerber(in) haben an einem Fremdpflege-
elternseminar vollständig teilgenommen. 

- Es liegt die verbindliche Bereitschaft vor, jährlich an 
einem Fortbildungsangebot von acht Zeitstunden zu 
Fragen der Erziehung und Betreuung eines Kindes teil-
zunehmen. 

- Es liegt die verbindliche Bereitschaft vor, an Hilfe- 
bzw. Perspektivplanungsgesprächen teilzunehmen. 
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- Es dürfen bei den Bewerbern keine Suchterkrankungen, 
keine schwerwiegenden psychischen oder psychosoma-
tischen Erkrankungen, keine lebensverkürzenden 
Krankheiten bzw. keine Krankheiten oder Behinderun-
gen, welche die Erziehungsfähigkeit einschränken, vor-
liegen. 

- Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Fach-
dienst Sozialpädagogischer Dienst, der Herkunftsfamilie 
und allen anderen an der Inobhutnahme und an der Hil-
feplanung beteiligten Personen und Institutionen liegt 
vor und ist Bestandteil des Pflegevertrages. 

- Es liegt die Fähigkeit und Bereitschaft zur Akzeptanz 
der Herkunftsfamilie, der besonderen Lebensumstände 
und der Lebensgeschichte des aufzunehmenden Kindes/ 
der aufzunehmenden Kinder vor. 

- Die freiheitlich demokratische Grundordnung Deutsch-
lands wird akzeptiert. 

- Keine akuten Lebenskrisen oder instabile Lebensver-
hältnisse beschrieben werden. 

- Es sind besondere Bindungs- und Beziehungsfähigkeiten 
und ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein vor-
handen. 

- Die Verpflichtung zur Betreuung und Erziehung ohne 
körperliche und seelische Gewalt, sowie das Wissen 
über das eindeutige Grenzüberschreitungsverbot bezüg-
lich körperlicher/ sexueller Annährung liegen vor.  

- Flexibilität, Belastbarkeit, Frustrationstoleranz und Kri-
senresistenz sind gegeben  
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- Kommunikative Kompetenzen einerseits und die Ver-
schwiegenheit gegenüber Außenstehenden anderer-
seits, sind gegeben. 

- Organisationskompetenz in Bezug auf eine saubere und 
strukturierte Haushaltsführung, sowie eine verlässliche 
Tagesstruktur sind vorhanden. 

- Die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Auseinanderset-
zung mit dem Trennungs- und Trauerprozess im Rah-
men der Beendigung der Inobhutnahme liegen vor. 

- Die Mitwirkungsbereitschaft, bei der Vorbereitung und 
Umsetzung der weiteren Perspektivplanung für das auf-
genommene Kind/ die aufgenommenen Kinder und die 
Akzeptanz der befristeten Laufzeit der Inobhutnahme 
sind gegeben. 

- Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, müs-
sen mit Hilfe eines in Deutschland anerkannten Zertifi-
kates mindestens das B2-Sprachniveau nachweisen. 

 

Die Bewerber(in)/ der Bewerber sind/ist verpflichtet, nach-
stehende Unterlagen einzureichen: 

- vollständig ausgefüllter Bewerberbogen für jeden Be-
werber 

- Geburtsurkunden jedes Bewerbers und deren minder-
jähriger Kinder 

- Nachweis über Eheschließung bzw. Scheidungsurteil 

- Nachweis zum Unfallschutz, zur Haftpflichtversiche-
rung, zur Krankenversicherung und zur Altersvorsorge 

- Nachweis zum Masern-Impfschutz 
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- Einverständniserklärung zur Einhaltung des Datenschut-
zes gemäß der §§ 61 – 65 SGB VIII 

- schriftliche Erklärung, ob für die eigenen minderjähri-
gen Kinder Hilfe zur Erziehung gewährt wurde oder 
wird und die Personensorge besteht 

- erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30 a BZRG aller 
im Haushalt lebender Personen ab 16 Jahren, nicht äl-
ter als drei Monate 

- Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate 

- ärztliche Bescheinigung vom Hausarzt, nicht älter als 
drei Monate 

- Einkommensbescheinigung jedes Bewerbers 

- Nachweis vom Vermieter, dass keine Mietschulden be-
stehen 

- Einverständniserklärung des Vermieters zur Einrichtung 
einer Bereitschaftspflegestelle 

- alternativ dazu, der Nachweis zum Wohneigentum 

- Einverständniserklärung aller im Haushalt lebender Per-
sonen ab 14 Jahren zur Einrichtung einer Bereitschafts-
pflegestelle 

- schriftliche Erklärung über das Bekenntnis und das Ein-
treten für die freiheitlich demokratische Grundordnung 
der Bundesrepublik Deutschland 

- tabellarische Lebensläufe und Lebensberichte der Be-
werber 

- Nachweis der Teilnahme an einem Fremdpflegeeltern-
seminar 

- Nachweis Sprachniveau B2 für nicht Muttersprachler 
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- Fotos der Familie 

Das Verfahren zur Prüfung- und Erlaubniserteilung wird 
durch die/den für den Wohnort zuständigen Mitarbeitenden 
des Pflegekinderdienstes in Kooperation mit einer zweiten 
Fachkraft des Pflegekinderdienstes bzw. des Springers des 
Fachgebietes Sozialpädagogischer Spezialdienst durchge-
führt. Es sind mehrere Gespräche zur umfassenden Aufklä-
rung der Bewerber notwendig. Die Überprüfung der Eignung 
der Häuslichkeit und der tatsächlichen Lebensumstände der 
Bewerber erfolgt durch zwei Fachkräfte. Der Prozess wird 
dokumentiert.  

Er endet mit der Erstellung eines Bewerberprofiles und der 
Erteilung der Pflegeerlaubnis für die Bereitschaftspflege für 
ein oder mehrere Kind(er). 

Die Bereitschaftspflegeerlaubnis ist die Grundlage für den 
Abschluss des Bereitschaftspflegevertrages zwischen dem 
Landkreis Vorpommern - Rügen als örtlichem Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe und der Pflegeperson(en). 
 

4. Ablehnung der Erlaubniserteilung 

 

Sind die unter Punkt 3 genannten Voraussetzungen nicht ge-
geben und können durch Beratung und Begleitung durch den 
Pflegekinderdienst nicht verändert werden, wird die Ertei-
lung der Erlaubnis abgelehnt. 

Die Entscheidung über die Ablehnung der Bereitschaftspfle-
geerlaubnis bleibt stets der Einzelfallprüfung des Landkrei-
ses Vorpommern – Rügen als örtlichem Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe vorbehalten. Die Ablehnung der 

3. Finanzierung 

 

3.1 Bereitschaftspauschale 

 

Die Anforderungen an eine Bereit-
schaftspflegestelle sind aufgrund 
der besonderen Aufgabenstellung 
und hinsichtlich der ständigen Fle-
xibilität sowie der Bereitschaft der 
Bereitschaftspflegeperson, sich auf 

3.Finanzierung 

 

3.1Bereitschaftspauschale 

 

Die Anforderungen an eine Bereit-
schaftspflegestelle sind aufgrund der 
besonderen Aufgabenstellung und hin-
sichtlich der ständigen Flexibilität so-
wie der Bereitschaft der Bereitschafts-
pflegeperson, sich auf ständig 
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Bereitschaftspflegeerlaubnis bedarf der Schriftform. Das 
Prüfergebnis muss transparent und nachvollziehbar sein.  

Insbesondere ist die Erlaubniserteilung abzulehnen, wenn: 

- die Wohnsituation durch Platzmangel, unvollendete 
Baumaßnahmen oder hygienische Mängel ungeeignet 
und/ oder unzureichend ist 

 

- das ärztliche Attest Bedenken enthält, welche die ge-
sundheitliche Eignung der Bewerber in Frage stellen, 
insbesondere dann, wenn psychische Grunderkrankun-
gen, Suchterkrankungen oder schwere körperliche Ein-
schränkungen vorliegen 

 

- eine prekäre Einkommens– oder Schuldensituation vor-
liegt und sich dadurch eine ungeeignete Motivations-
lage darstellt 

 

- die Betreuung von erheblich beeinträchtigten oder 
pflegebedürftigen Haushaltsangehörigen die gesamte 
Aufmerksamkeit und einen hohen Betreuungsaufwand 
erfordert 

 

- ungeeignete Erziehungsvorstellungen, offensichtliche 
Erziehungsdefizite oder fehlende Kooperationsbereit-
schaft vorliegen 

 

- die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bun-
desrepublik Deutschland in Frage gestellt wird (Extre-
mismus, Reichsbürgertum u.a.) 

ständig verändernde Betreuungssi-
tuationen einzustellen, sehr hoch. 
Die Grundpauschale für die stän-
dige bzw. überwiegende Bereit-
schaft wird in Höhe von monatlich 
400,00 € vergütet. 

Die Grundpauschale wird unabhän-
gig von einer Belegung oder Nicht-
belegung an die Bereitschaftspfle-
gestelle bei bestehendem Bereit-
schaftspflegevertrag gezahlt. 

 

3.2 Bemessung des täglichen 
Pflegegeldes bei Inanspruchnahme 
der Bereitschaftspflege* 

 

Alters-
stufen 

Kosten 
für 

Sach-
auf-

wand** 

Kosten 
für 

Erzie-

hung** 

Tägli-
cher 

Pau-
schalbe-
trag** 

0 bis 5 
Jahre 

21,00 € 36,00 € 57,00 € 

6 bis 11 
Jahre 

26,00 € 36,00 € 62,00 € 

12 bis 17 
Jahre 

30,00 € 36,00 € 66,00 € 

 

*Die Bemessung des täglichen Pflegegeldes (1/30) orien-
tiert sich am monatlichen Pflegegeld auf Grundlage der 
letz-ten Fortschreibung des Deutschen Vereins für 

verändernde Betreuungssituationen 
einzustellen, sehr hoch. Die Grund-
pauschale für die ständige bzw. über-
wiegende Bereitschaft wird in Höhe 
von monatlich 275,00 € vergütet. 

Die Grundpauschale wird unabhängig 
von einer Belegung oder Nichtbele-
gung an die Bereitschaftspflegestelle 
bei bestehendem Bereitschaftspflege-
vertrag gezahlt. 

3.2 Bemessung des täglichen Pflege-
geldes bei Inanspruchnahme der 
Bereitschaftspflege* 

 
Alters-
stufen 

Kosten 
für 

Sach-
auf-

wand** 

Kosten 
für 

Erzie-
hung** 

Tägli-
cher 

Pau-
schalbe-
trag** 

0 bis 5 
Jahre 

21,00 € 9,00 € 30,00€  

6 bis 11 
Jahre 

26,00 € 9,00 € 35,00€ 

12 bis 17 
Jahre 

30,00 € 9,00 € 39,00€ 

 

* Die Bemessung des täglichen Pflegegeldes (1/30) orien-
tiert sich am monatlichen Pflegegeld auf Grundlage der 
letzten Fortschreibung des Deutschen Vereins für öffent-
liche und private Fürsorge für das Jahr 2023 (Stand 09-
2022). Eine automatische Anpassung des Pflegegeldes 
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Kosten der  
Veränderung 

 

- instabile Lebensverhältnisse oder akute Lebenskrisen 
der Ausübung der Bereitschaftspflege entgegenstehen 

 

- erhebliche Zweifel an der physischen und psychischen 
Belastbarkeit bestehen 

 

- vorsätzlich falsche Angaben gegenüber den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Landkreises Vorpommern - 
Rügen gemacht werden 

- Eintragungen im erweiterten Führungszeugnis der Pfle-
geperson nach den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180 a, 
181 a, 182 bis 184 g, 184 i, 201 a Abs. 3, 225, 232 bis 
233 a, 234, 235 oder 236 StGB – gemäß § 72 a SGB VIII – 
oder gleichnamige Eintragungen im Führungszeugnis ei-
ner im Haushalt lebender Personen ab 16 Jahren 

Verweigerungshaltung zur Teilnahme an Fortbildungen, Su-
pervisionen, zur Mitarbeit an der Hilfeplanung und Perspek-
tivklärung 

öffentliche und private Fürsorge für das Jahr 2023 
(Stand 09-2022) auf Grundlage des der monatlichen Kos-
ten der Erziehung/Betreunug Stufe 3 der gültigen Voll-
zeitpflege-Finanzrichtlinie LK V-R. Eine automatische 
Anpassung des Pflegegeldes erfolgt durch eine Dynami-
sierung erstmalig zum 01.01.2025, nachfolgend nach je-
weils zwei Jahren. 

**Rundung auf volle Euro 

Bei der Belegung der Bereitschaftspflegestelle gelten 
Aufnahme- und Entlassungstag als ein Tag. Es wird der 
Aufnahmetag vergütet.  

Die Zahlung des täglichen Bereitschaftspflegegeldes er-
folgt für den jeweils zurückliegenden Monat. 

 

3.3 Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen zur Unfallversiche-
rung 

 

In Anlehnung an § 39 Abs. 4 SGB VIII 
erfolgt die Erstattung der Aufwen-
dungen zur Unfallversicherung der 
Bereitschaftspflegeperson für den 
Zeitraum der Inanspruchnahme der 
Bereitschaftspflegestelle. 

Die Erstattung erfolgt max. in Höhe 
von 15,21 €/Monat (182,53 
€/Jahr*).  

Der Anspruch besteht unabhängig 
von der Anzahl der betreuten Be-
reitschaftspflegekinder einmal pro 
Bereitschaftspflegeperson.  

Die Erstattung erfolgt auf Antrag 
der Bereitschaftspflegeperson ab 
dem Tag der Antragstellung, wenn 

erfolgt durch eine Dynamisierung erstmalig zum 
01.01.2023, nachfolgend nach jeweils zwei Jahren. 

** Rundung auf volle Euro 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Erstattung nachgewiesener Auf-
wendungen zur Unfallversiche-
rung 

 

In Anlehnung an § 39 Abs. 4 SGB VIII er-
folgt die Erstattung der Aufwendungen 
zur Unfallversicherung der Bereit-
schaftspflegeperson für den Zeitraum 
der Inanspruchnahme der Bereit-
schaftspflegestelle. 

Die Erstattung erfolgt max. in Höhe von 
15,21 €/Monat (182,53 €/Jahr*).  

Der Anspruch besteht unabhängig von 
der Anzahl der betreuten Bereit-
schaftspflegekinder einmal pro Bereit-
schaftspflegeperson.  

Die Erstattung erfolgt auf Antrag der 
Bereitschaftspflegeperson ab dem Tag 
der Antragstellung, wenn der Nachweis 
einer bestehenden Unfallversicherung 
erbracht wird. Der Anspruch endet mit 
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Bereitschaftspflege-Finanz-Richtlinie 
– bisherige Fassung  
(Dynamisierung 1.1.2023) 

Kosten der  
Veränderung 

der Nachweis einer bestehenden 
Unfallversicherung erbracht wird. 
Der Anspruch endet mit Ende des 
Bereitschaftspflegeverhältnisses.  

Änderungen des SGB VII werden be-
rücksichtigt und können eine An-
passung des Erstattungs-betrages 
der Unfallversicherung begründen. 
 

*letzte Fortschreibung des Deutschen Vereins für öffent-
liche und private Fürsorge für das Jahr 2023 (Stand 09-
2022/Aktualisierung 02-2023) 

 

3.4 Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen zur Alterssiche-
rung 

Derzeit beträgt der Mindestbeitrag 
zur gesetzlichen Alterssicherung 
monatlich 96,72 €. 

Gemäß § 39 Abs. 4 SGB VIII wird da-
von die Hälfte, derzeit 48,36 €*, als 
erstattungsfähige Aufwendung pro 
Bereitschaftspflegestelle aner-
kannt, soweit der monatliche Al-
terssicherungsbeitrag nicht weniger 
als 96,72 € beträgt. 

Dieser monatliche Pauschalbetrag 
wird pro Bereitschaftspflegestelle 
auf Antrag nach erfolgter Nachweis-
führung des Bestehens einer Alters-
sicherung auf Grundlage eines 

Ende des Bereitschaftspflegeverhält-
nisses.  

Änderungen des SGB VII werden be-
rücksichtigt und können eine Anpas-
sung des Erstattungsbetrages der Un-
fallversicherung begründen. 

 
* letzte Fortschreibung des Deutschen Vereins für 

öffentliche und private Fürsorge für das Jahr 2023 
(Stand 09-2022) 

 

 

3.4Erstattung nachgewiesener Auf-
wendungen zur Alterssicherung 

 

Derzeit beträgt der Mindestbeitrag zur 
gesetzlichen Alterssicherung monatlich 
83,70 €. 

Gemäß § 39 Abs. 4 SGB VIII wird davon 
die Hälfte, derzeit 41,85 €, als erstat-
tungsfähige Aufwendung pro Bereit-
schaftspflegestelle anerkannt, soweit 
der monatliche Alterssicherungsbeitrag 
nicht weniger als 83,70 € beträgt. 

Dieser monatliche Pauschalbetrag wird 
pro Bereitschaftspflegestelle auf An-
trag nach erfolgter Nachweisführung 
des Bestehens einer Alterssicherung 
auf Grundlage eines Bescheides bei 
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Kosten der  
Veränderung 

Bescheides bei Inanspruchnahme 
der Bereitschaftspflegestelle ge-
zahlt. 

Bei voller Erwerbstätigkeit der Be-
reitschaftspflegeperson erfolgt 
keine Erstattung, bei teilweiser Er-
werbstätigkeit erfolgt eine prozen-
tuale Erstattung. 

Änderungen des SGB VI werden be-
rücksichtigt und können eine An-
passung des Erstattungs-betrages 
der Alterssicherung begründen.  
 

*letzte Fortschreibung des Deutschen Vereins für öffent-
liche und private Fürsorge für das Jahr 2023 (Stand 09-
2022/Aktualisierung 02-2023) 

 

Inanspruchnahme der Bereitschafts-
pflegestelle gezahlt. 

Bei voller Erwerbstätigkeit der Bereit-
schaftspflegeperson erfolgt keine Er-
stattung, bei teilweiser Erwerbstätig-
keit erfolgt eine prozentuale Erstat-
tung. 

Änderungen des SGB VI werden berück-
sichtigt und können eine Anpassung des 
Erstattungsbetrages der Alterssiche-
rung begründen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesamtkosten 2023: 
43.773,00 EUR 
 
Gesamtkosten 2024: 
131.500,00 EUR 

5. Widerruf der Erlaubniserteilung 

 

Die Erlaubnis wird widerrufen, sofern die unter Punkt 3 be-
schriebenen Voraussetzungen ganz oder teilweise nicht mehr 
vorliegen. Der Widerruf der Erlaubniserteilung erfolgt insbe-
sondere dann, wenn das Kindeswohl innerhalb der Bereit-
schaftspflegestelle gefährdet ist. 

Die Entscheidung über den Widerruf der Bereitschaftspflege-
erlaubnis bleibt stets der Einzelfallprüfung des Landeskreises 
Vorpommern – Rügen als örtlichem Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe vorbehalten. Der Widerruf der Bereitschaftspfle-
geerlaubnis bedarf der Schriftform. Das Prüfergebnis muss 
transparent und nachvollziehbar sein.  

4. Einmalige Beihilfen und 
Krankenhilfe gemäß § 39 
Abs. 3 und § 40 SGB VIII 

 

Die Bewilligung erfolgt auf Antrag-
stellung nach pflichtgemäßem Er-
messen.  

Bei der Höhe der festgelegten Leis-
tungen handelt es sich um Richt-
werte.  

In begründeten Einzelfällen können 
die Richtwerte in Übereinstimmung 
mit dem individuellen Hilfeplanver-
fahren/Schutzverfahren nach 

4.Einmalige Beihilfen und Kran-
kenhilfe gemäß § 39 Abs. 3 und § 
40 SGB VIII 

 

Die Bewilligung erfolgt auf Antragstel-
lung nach pflichtgemäßem Ermessen.  

Bei der Höhe der festgelegten Leistun-
gen handelt es sich um Richtwerte.  

In begründeten Einzelfällen können die 
Richtwerte in Übereinstimmung mit 
dem individuellen Hilfeplanverfah-
ren/Schutzverfahren nach Maßgabe des 
Einzelfalles überschritten werden. 
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Bereitschaftspflege-Finanz-Richtlinie 
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Kosten der  
Veränderung 

Gründe, welche gegen die weitere Ausübung der Bereit-
schaftspflegetätigkeit sprechen können, sind: 

- Ausübung von physischer, psychischer oder sexueller Ge-
walt durch die Bereitschaftspflegeperson(en) oder eines 
anderen Haushaltsangehörigen, so dass eine Kindeswohl-
gefährdung gemäß § 8a vorliegt 

- die Wohn- oder Lebenssituation sich durch Krankheit/ 
Unfall erheblich ändert 

- Eintragungen im erweiterten Führungszeugnis der Pfle-
geperson nach den §§ 171, 174 bis 174 c, 176 bis 180 a, 
181 a, 182 bis 184 g, 184 i, 201 a Abs. 3, 225, 232 bis 233 
a, 234, 235 oder 236 StGB – gemäß § 72 a SGB VIII – oder 
gleichnamige Eintragungen im Führungszeugnis einer im 
Haushalt lebender Personen ab 16 Jahren 

- Fortbildung, Supervision, Mitarbeit an der Hilfeplanung 
und Perspektivklärung verweigert wird 

- die Fürsorge – und Aufsichtspflicht mindestens fahrlässig 
verletzt wird 

- der Konsum von illegalen Drogen oder erheblicher Alko-
holkonsum in der Betreuungszeit 

- Sicherheits- oder Hygienemängel auftreten und trotz Be-
ratung und schriftlicher Aufforderung nicht beseitig wer-
den 

- die Pflegeperson selbst an einer psychischen Grunder-
krankung oder einer schweren körperlichen Erkrankung 
oder Suchterkrankung leidet, gleiches gilt für Personen, 
welche mit im Haushalt leben 

- vorsätzlich falsche Angaben gegenüber den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Landkreises Vorpommern – 

Maßgabe des Einzelfalles überschrit-
ten werden. 

Die Nennung der Leistungen ist nicht 
abschließend. 

4.1 Einmalige Beihilfen 

 
Beihilfe Höhe Zah-

lung 

Vorausset-

zungen 

Einrich-

tung      

Bereit-

schafts-

pflege-

stelle 

bis zu 

520,00€ 

ein-

malig 

 

Notaus-

stattung 

Beklei-

dung 

bis zu 

200,00€ 

ein-

malig 

bei Auf-

nahme bei 

Bereit-

schaftspfle-

geperson, 

wenn Eltern 

nicht für 

Grundaus-

stattung sor-

gen, Liste 

vorhandener 

Bekleidungs-

stücke er-

forderlich  

 

 

 

Die Nennung der Leistungen ist nicht 
abschließend. 

 

4.1Einmalige Beihilfen 

 
Beihilfe Höhe Zah-

lung 

Vorausset-

zungen 

Einrich-

tung      

Bereit-

schafts-

pflege-

stelle 

bis zu 

520,00 € 

ein-

malig 

 

Notaus-

stattung 

Beklei-

dung 

bis zu 

200,00 € 

ein-

malig 

bei Aufnahme 

bei Bereit-

schaftspflege-

person, wenn 

Eltern nicht 

für Grundaus-

stattung sor-

gen, Liste vor-

handener Be-

kleidungsstü-

cke erforder-

lich  
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Kosten der  
Veränderung 

Rügen gemacht werden, die Zusammenarbeit verweigert 
oder in Frage gestellt wird und/ oder die Ziele der Hil-
feplanung und Perspektivklärung nicht umgesetzt oder 
in Frage gestellt werden 

Die Bereitschaftspflegeperson(en) ist/sind deshalb verpflich-
tet, jede Änderung der o.g. Voraussetzungen unverzüglich an 
den Pflegekinderdienst weiterzugeben. 

Meldepflichtig sind insbesondere: 

- Ausfall der Bereitschaftspflegeperson(en) durch Erkran-
kung oder Unfall 

- Unfälle des/ der Bereitschaftspflegekindes(er) im Rah-
men der Betreuung oder Wegeunfälle, wenn diese ärzt-
lich behandelt werden müssen, gleiches gilt für Erkran-
kungen mit ärztlicher Behandlung 

- Veränderungen der räumlichen Situation 

- bauliche und technische Mängel (Wohnungs-
brand/Schimmelbildung/Schädlingsbefall) 

- Schwangerschaft/beabsichtigte Elternzeit 

- Umzug der Bereitschaftspflegeperson(en) 

- akute familiäre Belastungssituationen, welche die Aus-
übung der Bereitschaftspflege vorrübergehend oder dau-
erhaft maßgeblich beeinflussen 

- Verletzungen der Fürsorge – und Aufsichtspflicht 

- Einleitung von Ermittlungsverfahren gegen die Bereit-
schaftspflegeperson(en) oder Haushaltsangehörige  

- rechtskräftige Verurteilungen der Bereitschaftspflege-
person(en) oder Haushaltsangehöriger nach den §§ 171, 
174 bis 174 c, 176 bis 180 a, 181 a, 182 bis 184 g, 184 i, 

4.2 Krankenhilfe 

 

Gemäß § 40 SGB VIII ist im Sinne die-
ser Richtlinie Kindern und Jugendli-
chen, für die Leistungen zum Unter-
halt nach § 39 SGB VIII zu gewähren 
ist, Krankenhilfe durch das Jugend-
amt zu leisten. Zuzahlungen und Ei-
genbeteiligungen sind zu überneh-
men. 

Angemessene Beiträge für eine frei-
willige Krankenversicherung können 
im Einzelfall übernommen werden. 

 
Leistung Höhe Vorausset-

zungen 

Brille In der Regel 
bis zu 70,00 € 
für das Brillen-
gestell 

Brillengläser 
in voller Höhe 

bei Notwen-
digkeit unter 
Vorlage der 
Verordnung 
und des Kos-
tenvoran-
schlages 

 

4.2Krankenhilfe 

 

Gemäß § 40 SGB VIII ist im Sinne dieser 
Richtlinie Kindern und Jugendlichen, 
für die Leistungen zum Unterhalt nach 
§ 39 SGB VIII zu gewähren ist, Kranken-
hilfe durch das Jugendamt zu leisten. 
Zuzahlungen und Eigenbeteiligungen 
sind zu übernehmen. 

Angemessene Beiträge für eine freiwil-
lige Krankenversicherung können im 
Einzelfall übernommen werden. 

 
Leistung Höhe Vorausset-

zungen 

Brille In der Regel 
bis zu 70,00 € 
für das Brillen-

gestell 

Brillengläser 
in voller Höhe 

bei Notwen-
digkeit unter 
Vorlage der 
Verordnung 
und des Kos-
tenvoran-

schlages 
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Kosten der  
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201 a Abs. 3, 225, 232 bis 233 a, 234, 235 oder 236 StGB 
– gemäß § 72 a SGB VIII 

- beabsichtigte Aufnahme einer Tätigkeit als Pflegeperson 
in der Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII 

- Tod eines Bereitschaftspflegekindes 

Fällt/ fallen die Bereitschaftspflegeperson(en) kurzfristig 
aus oder ist/ sind verhindert oder kann aufgrund eigener Er-
krankung die Betreuung und Versorgung des Kindes/ der Kin-
der nicht sicherstellen werden, ist der Pflegekinderdienst 
des Fachdienst Sozialpädagogischer Dienst des Landkreises 
Vorpommern - Rügen zu informieren. Bei eigener Erkrankung 
oder einer anderen Notsituation, kann Hilfe zur Betreuung 
und Versorgung des Kindes/ der Kinder beim Fachdienst So-
zialpädagogischer Dienst beantragt werden. 
 

6. Fristen 

 

Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem Abschluss des 
Bereitschaftspflegevertrages zwischen dem Landkreis 
Vorpommern - Rügen als örtlichem Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe und der/ den Pflegeperson(en). 

Eine schriftliche Kündigung innerhalb einer Frist von vier 
Wochen zum Monatsende ist für beide  Vertragsparteien 
möglich. 

Ein sofortiges Kündigungsrecht seitens des Landkreises 
Vorpommern - Rügen ohne Einhaltung der Kündigungsfrist 
besteht, wenn eines der unter Pkt. 5 (Widerruf der 
Erlaubniserteilung) aufgeführten Ereignisse eintritt und 
damit die Grundsätze und die Gewährleistung dieses 

5. Betreuung in einer Kinderta-
gesstätte bzw. Kindertages-
pflege 

 

Der Anspruch auf Förderung in einer 
Kindertageseinrichtung oder in einer 
Kindertagespflege geht grundsätz-
lich den Leistungen der Hilfe zur Er-
ziehung nach §§ 27 SGB VIII, seeli-
sche Eingliederungshilfe nach § 35a 
Abs.2 Nr. 3 SGB VIII vor, weil es sich 
hier um einen Anspruch des Kindes 
handelt.  

 

Wird ein Kind im Alter von 0-10 
Jahren in einer 

5.Betreuung in einer Kindertages-
stätte bzw. Kindertagespflege 

 

Der Anspruch auf Förderung in einer 
Kindertageseinrichtung oder in einer 
Kindertagespflege geht grundsätzlich 
den Leistungen der Hilfe zur Erziehung 
nach §§ 27 SGB VIII, seelische Einglie-
derungshilfe nach § 35a Abs.2 Nr. 3 
SGB VIII vor, weil es sich hier um einen 
Anspruch des Kindes handelt.  

 

Wird ein Kind im Alter von 0-10 Jahren 
in einer Bereitschaftspflegestelle auf-
genommen und besuchte es schon vor 
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Kosten der  
Veränderung 

Vertrages durch die Bereitschaftspflegeperson(en) nicht 
(mehr) eingehalten oder erbracht werden. 

Zieht die Bereitschaftspflegeperson innerhalb oder 
außerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Landkreises 
Vorpommern-Rügen um, endet der 
Bereitschaftspflegevertrag automatisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereitschaftspflegestelle aufgenom-
men und besuchte es schon vor Auf-
nahme in diese aufgrund einer Be-
darfsprüfung gemäß KiföG M-V eine 
Kindertageseinrichtung oder Kin-
dertagespflegestelle, so soll das 
Kind diese auch weiterhin besu-
chen. 

Eine Maßnahme gemäß §§ 42, 42a 
SGB VIII im Sinne dieser Richtlinie 
berührt den Anspruch auf Förderung 
in einer Kindertageseinrichtung oder 
Kindertagespflegestelle nicht. 

 

Bei einem Bedarf auf Förderung in 
einer Kindertageseinrichtung oder 
Kindertagespflegestelle über den 
Rechtanspruch hinaus, ist eine Ein-
zelfallentscheidung des Fachdiens-
tes Sozialpädagogischer Dienst ein-
zuholen. 

 

Verpflegungskosten in einer Kinder-
tageseinrichtung oder Kindertages-
pflegestelle werden nach Maßgabe 
des Einzelfalles erstattet. 

 

Vor Übernahme erfolgt eine Abstim-
mung mit dem Fachgebiet KITA. 
 
 
 

Aufnahme in diese aufgrund einer Be-
darfsprüfung gemäß KiföG M-V eine 
Kindertageseinrichtung oder Kinderta-
gespflegestelle, so soll das Kind diese 
auch weiterhin besuchen. 

Eine Maßnahme gemäß §§ 42, 42a SGB 
VIII im Sinne dieser Richtlinie berührt 
den Anspruch auf Förderung in einer 
Kindertageseinrichtung oder Kinderta-
gespflegestelle nicht. 

 

Bei einem Bedarf auf Förderung in ei-
ner Kindertageseinrichtung oder Kin-
dertagespflegestelle über den 
Rechtanspruch hinaus, ist eine Einzel-
fallentscheidung des Fachdienstes So-
zialpädagogischer Dienst einzuholen. 

 

Verpflegungskosten in einer Kinderta-
geseinrichtung oder Kindertagespfle-
gestelle werden nach Maßgabe des 
Einzelfalles erstattet. 

 

Vor Übernahme erfolgt eine Abstim-
mung mit dem Fachgebiet KITA. 
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7. Aufgaben der Bereitschaftspflegestelle 

 

- Die Bereitschaftspflegestelle sichert die ständige 
Erreichbarkeit für den Landkreis Vorpommern - Rügen 
außerhalb der vereinbarten belegungsfreien Zeit ab. 

- Sie wird durch den Fachdienst Sozialpädagogischer 
Dienst oder den Bereitschaftsdienst des Landkreises 
Vorpommern - Rügen zur sofortigen Aufnahme eines 
oder mehrerer Kindes(er) kontaktiert. 

- Sie gewährleistet die zeitliche und fachliche Flexibilität 
in der Betreuung des Kindes/ der Kinder und 
verpflichtet sich, das/die vom Fachdienst 
Sozialpädagogischer Dienst zugewiesene(n) Kind(er) 
befristet aufzunehmen, zu versorgen und die 
Gesundheit und das Wohlergehen sicherzustellen. 

- Die Bereitschaftspflegestelle wirkt an der 
Hilfegestaltung und Perspektivplanung mit, dazu gehört 
die Vorbereitung und Begleitung des/der Kindes(er) auf 
bzw. in andere Betreuungsformen oder die Rückkehr in 
die Herkunftsfamilie. 

- Sie ist zur Berichterstattung gegenüber dem Fachdienst 
Sozialpädagogischer Dienst verpflichtet. 

- Sie ist verpflichtet, jährlich an einem 
Fortbildungsangebot von acht Zeitstunden zu Fragen 
der Erziehung und Betreuung von Kindern 
teilzunehmen. 

- Die Bereitschaftspflegestelle garantiert die Einhaltung 
der Kinderrechte entsprechend des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes, VN – 
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Kinderrechtskonvention, am 26. Januar 1990 von der 
Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet 
(Zustimmung von Bundestag und Bundesrat durch 
Gesetz vom 17. Februar 1992 – BGBl. II S. 121) 

- Sie unterstützt den Kontakt des Kindes/ der Kinder zu 
den Sorgeberechtigten/Eltern und zu bisherigen 
Bezugspersonen, sofern dies dem Wohl des Kindes/ der 
Kinder nicht entgegensteht. 

- Die Bereitschaftspflegestelle unterstützt und fördert 
den Übergang des Kindes/ der Kinder in andere 
Betreuungsformen oder die Rückkehr in die 
Herkunftsfamilie. 

- Sie begleitet und unterstützt die Wahrnehmung von 
Terminen bei Ärzten/ Therapeuten, in 
Fördereinrichtungen, im Gericht oder bei Gutachtern. 

- Sie gewährleistet die Sicherstellung des 
Sozialdatenschutzes gemäß der §§ 61 – 65 SGB VIII. 

- Die Bereitschaftspflegestelle ist verpflichtet, den 
Fachdienst Sozialpädagogischer Dienst unverzüglich 
über gewichtige Anhaltspunkte einer möglichen 
Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII zu 
informieren. 

 

8. Aufgaben und Zuständigkeiten des 
Pflegekinderdienstes 

 

Die Aufnahme eines Kindes in einer 
Bereitschaftspflegestelle wird durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes des 
Fachdienstes Sozialpädagogischer Dienst veranlasst. Die/der 
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fallzuständige Mitarbeiter(in) ist verantwortlich für die 
schnelle Perspektivklärung für das/die betreffende(n) 
Kind(er) und arbeitet dabei eng mit allen 
Verfahrensbeteiligten zusammen. 

Um Verunsicherung und Schuldgefühle zu vermeiden, ist/ 
sind das/die Kind(er) in allen Phasen altersentsprechend zu 
informieren und zu beteiligen. Entscheidungen und 
Handlungsschritte müssen ihr/ihm/ihnen im Hinblick auf 
ihre Herkunft und Biographie transparent und 
nachvollziehbar vermittelt werden. 

Der Pflegekinderdienst unterstützt und begleitet diesen 
Prozess in geeigneter Weise und stellt darüber hinaus die 
Beratung und die fachliche Begleitung der 
Bereitschaftspflegeperson(en) sicher. 

Insbesondere sind nachstehende Tätigkeiten die Aufgabe 
des Pflegekinderdienstes: 

- Öffentlichkeitsarbeit zur Akquise von 
Bereitschaftspflegepersonen 

- Beratung von Interessenten für die Tätigkeit als 
Bereitschaftspflegeperson(en) 

- Durchführung und Abschluss des Verfahrens zur 
Erlaubniserteilung entsprechend der Vorgaben unter 
den Punkten 3 und 4 dieser Richtlinie (Verfahren zur 
Erlaubniserteilung), (Ablehnung der Erlaubniserteilung)  

- Erteilung oder Ablehnung der 
Bereitschaftspflegeerlaubnis in Schriftform                

- Bearbeitung des Widerrufes einer Erlaubniserteilung 
entsprechend der Festlegungen unter Punkt 5 dieser 
Richtlinie 
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- Widerruf der Erlaubniserteilung in Schriftform 

- Sicherstellung der Aus– und Fortbildung der 
Bereitschaftspflegeperson(en) entsprechend der 
Vorgaben dieser Richtlinie        

- Information zur Erteilung und zum Widerruf einer 
Pflegeerlaubnis an das FG 22.50 – WJH/Verträge 

- Übergabe der notwendigen Unterlagen für die 
Ausfertigung des Bereitschaftspflegevertrages an das 
FG 22.50 – WJH/Verträge 

- jährliche Überprüfung der Geeignetheit der 
Bereitschaftspflegestelle 

- Sicherstellung der Einhaltung der Kinderrechte 
entsprechend der VN – Kinderrechtskonvention durch 
die Bereitschaftspflegestelle 

- Koordinierung der Belegung der 
Bereitschaftspflegestelle 

- Beratung und Begleitung der Bereitschaftspflegestelle 
während ihrer Tätigkeit 

- Sicherstellung der altersentsprechenden Information 
und Beteiligung des Kindes/ der Kinder in Kooperation 
mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst des Fachdienstes 
Sozialpädagogischer Dienst des Landkreises 
Vorpommern - Rügen 

- kooperative Zusammenarbeit mit allen am Prozess 
Beteiligten 
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9. Aufgaben und Zuständigkeiten des Allgemeinen 
Sozialen Dienstes 

 

- Feststellung des Bedarfes einer Schutzmaßnahme nach 
§ 42 SGB VIII; § 42 a SGB VIII in einer 
Bereitschaftspflegestelle 

- Fallverantwortung im gesamten Verfahren  

- Organisation und Begleitung der Unterbringung 

- Übermittlung aller notwendigen Informationen zur 
Betreuung im Rahmen der Bereitschaftspflege 

- Sicherstellung der Übergabe aller für die Betreuung des 
Kindes/ der Kinder notwendigen Unterlagen 

- Sicherstellung der altersentsprechenden Information 
und Beteiligung des Kindes/ der Kinder  

- Sicherstellung der Einhaltung der Kinderrechte 
entsprechend der VN – Kinderrechtskonvention durch 
die Bereitschaftspflegestelle 

- Perspektivklärung sowie Einleitung weitere 
erzieherischer Hilfen innerhalb der in der Richtlinie 
bestimmten Laufzeit der Unterbringung in der 
Bereitschaftspflegestelle 

- intensive Beratung und Begleitung der Herkunftsfamilie 
zur Verbesserung der Erziehungskompetenzen des/der 
Sorgeberechtigten 

- Regelung der Umgangskontakte 

- kooperative Zusammenarbeit mit allen am Prozess 
Beteiligten 
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10. Schlussbestimmung 

 

Die Richtlinie des Landkreises Vorpommern – Rügen zur 
Förderung der Bereitschaftspflege gemäß § 42 SGB VIII, § 42 
a SGB VIII und § 27 Abs. 2 SGB VIII in Bezug auf ihre 
fachliche Ausgestaltung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

 

6. Schlussbestimmung 

 

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 
2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Richtlinie des Landkreises 
Vorpommern-Rügen zur  
Finanzierung der 
Bereitschaftspflege gemäß § 42 SGB 
VIII und § 42a SGB VIII i.V.m. § 39 
und § 40 SGB VIII vom 19. März 2021 
außer Kraft. 

 

6.Schlussbestimmung 

 

Diese Richtlinie tritt am 1. April 2021 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Arbeits-
richtlinie des Landkreises Vorpom-
mern-Rügen zur Finanzierung der Be-
reitschaftspflege gemäß § 42 SGB VIII 
und  

§ 27 Abs. 2 SGB VIII vom 1. Januar 
2014 außer Kraft. 

 

 

 


